
Buchbesprechungen 

Andreas Koenen, Der Fall Ctrl Scbmitc. Sein 
Apfstieg zum ~Kmnjun>ten de, Dritten Rei­
ches., Dtt'l711stadt (Wissemcbaftliche Buchge­
sellschaft) 1995, VIII, 981 Seiten, geh., DM 
98,-. 

earl Scbmiw Engagement für die Ndti.o1ll11-
sozialisten - ein Ende? 

»Carl Schrnit1 - u"d kein Ende?«, so betitelte 
volker Neumann zehn Jahre nach Schmilts 
Tod einen Au(s:1tz, in dem er die Grundlinien 
in Schmitc.s Denken nachzeichnece. ' Die 
Frage scruen berechtigt, denn seit Schmins 
Tod am 7. April 1985 haue es eine nicht ge-
2hme Schmiu-Renaissance im In- und Aus­
land gegehen, die zu einer kaum noch über­
sehbaren Flut von Literatur führte. Die The­
men der seitdem über Schmiu geschriebenen 
Bücher und Artikel sind mannigfaltig. Viel­
leieIlt dan man aber doch zwei Schwerpunkte 
feststellen. Der eine ist die Wiederentdeckung 
Schrnilts als einer der prononciertesten Libe­
ralismuskritiker; der andere ist seine Biogra­
phie, insbesondere die Frage, ...,ie es Zu 
Schmirts Engagemenr für die Nationalsozia­
listen Ium, wobei derjenige, der sich mit letz­
terer Thematik eingehender befaßte, kaum 
umhin konnte, auch die erstere zu untersu­
chen. Die biographis<:he Arbeit über Schmitt 
war bis zu dessen Tod noch eher dürftig ge­
wesen. Allein der amerika nische Historiker 
Joseph W Bendersky haue eine h:\lbwcgs 
brauchbare Biographie' vorgelegt. wobei er 
allerdings viele Fragen zu Schmitts Engage­
ment für die Nationalsozialisten und 'Zu des­
sen Ancisemicismus eher im Dunkeln gebsscn 
oder jn etwas zu gutem Licht dargestellt hatte. 
Das, wa.s Paul Noack, der Zugriff auf sämt­
liche biographischen Quellen hatte, als erster 
Biograph nach Schmius Tod vorlegte,) war 

, Neue JUli;' '991. S·39J-19S. 
1. Clfl Sc:hrnJu.. n,~rist fOT the Rcicn, PnnctLOn 198}. 
) P,ul )'lO>.ck, Ur\ Schm;tL Ei"" B;ographk, lkrlin/fr""k· 

tun. rnl MAin r99J-

schlicht unzureichend und ging den eigentlich 
interessierenden Fragen nicht au f den 
Grund.' Nur zwei Jahre später präsenriene 
dann aber Andrea.s Koenen die vorliegende 
Untersuchung, die ganz anderen Kai ibers i:;r 
und an Gründlichkei[ der Quellenauswer­
tung nichts zu wünschen übrig läßt. Obwohl 
dieses Buch vor nunmehr bereits sechs Jahren 
erschienen iSI, verdient es eine Besprechung 
in dieser Zeic.schrift, weil es den »Fall Carl 
Schmiu«, womit die Geschichte seines Auf­

stiegs zum • Kronjuristen. der Nazis in der 
Anfangsphase des -Dritten Reiches. gemeine 
ist, zu einem gewissen Abschluß bringt, viel­
leicht nicht in der Bewerrung dieser Ereig­
nisse, 50 doch wenigstens im Hinblick auf das 
zu verarbeiccnde historische Material. 
Der [963 geborene Autor erschlägt mit seiner 

im Jahre '994 von der Philosophischen Fa­
kultät der Universität Münster angenomme­
nen Dissertation den Leser gerade:r.u mit den 
gelieferten Fakten und Quellen ~um Thema. 
Allein der Anhang, der neben den Quellenein 
umfassendes Verzeichnis der Schriften earl 
Schrnim, ein nicht enden wollendes Sekun­
därliter.!lurverzeichnis, ein Personen-, ein 
Sach- und ein OrtSregister (!) enthält, umfaßt 
I SO SeiLen. Damit ist der Akzent der Arbeie 
angedeulet, denn Koenen prahlt nicht (nur) 
mit diesem Wissenschaftlichkeit der Unrcr­
suchung indizierenden Apparat; er hat sein 
Thema tatsächlich minutiös behandelt und 
bum einen Winkel in der Schmin'schen Bio­
graphie bis gegen Ende des Zweiten Weltkrie­
ges unerforscht gelassen, Sein Buch lißt daher 
jedermann, der sich mit Schmil( befaßI, ob 
~Freund .. oder »Feind«, in diest:f Hinsicht 
voll auf seine Ko:;ren kommen. Unbefriedi­

gend ist insoweit nur, daß der Aurar seine 838 
mil Fußnoten voll geladenen Textseiten in nur 
dre.i Teile mit nur siebzehn, nicht weiter un­
terteilten Kapiceln gegliedert hat, die nicht 
seleen mehr als 50 Seiten umfassen. Auch 
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wenn die Schmin-Forschung künftiger Jahre 
zweifellos von Koenens umfassenden Zit.:llen 
aus seinem Qucllenmaeerial profitieren wird, 
bleibt der Eindruck zurück, daß Koenen 
quasi alles, was cr während der Forschung 
für seine Arbeit gelesen hat, auf die eine 

oder andere Weise in ,einem Buch unterge­
bracht har. Selektion ist nicht seine Stärke, 
und die fehlende Pointierung die wohl ent­
scheidende Schwäche seiner Untersuchung. 
Das Buch häue leicht nur etwa halb so dick 
sein können und wäre dann womöglich les­
barer gewesen. $0 wird man eher davon ab­
geschreckt, den gesamten Band zu konsumie­
ren, wobei die fehlende Untergliederung aber 
auch d;lS selektive Lesen äußerst erschwert. 
Aber das mag nur eine, und gewiß nichr die 
entscheidende, Bewerrungsperspeklive dar­
srellen, und manch einer mag gerade in der 
erschöpfenden Behandlung des Stoffes den 
besonderen Wen der Untersuchung sehen. 
UndiHerenrierende Behandlung und man­
gelnde Gründlichkeit wird man dem Aueor 
j~-denfalls nicht aleesrieren können. Wenn -
darauf werde ich noch zurückkommen - ein 
Vorwurf angebncht erscheint. so ist es eher 
der. daß ein Autor, der sich mit solch verblüf­
fender Intensität einem Thema gewidmet hat, 
mie seiner eigenen Meinung so sehr hincer 
dem Berg hält, wofür nicht nur das äußerst 

knappe "N~chwort~ ein Beleg i5r. 
In seiner Einleirung kündige der Autor an, 
daß er mit seiner Srudie niclu nur aufklären 
will. wie es zu Schmius Engagement für die 
Nalionalsozi~listen kam, sondern daß er auch 
dessen Rolle als . Palron- bzw. ~Schlüsse](i­

gur« der» Konservativen Revolution « unter 
die Lupe zu nehmen beabsichtigt, zumal die 
bisherige Forschung den .unlösbaren« Zu­
sammenhang von Konservativer Revolution 

und Reich.sideologie und -theologie bisher 
übersehen habe (S. J S). Er deutet auch an, 
daß er in Schmins KHholi:>::it:it den »Schlüs­
sel" sieht., mie dem sich d:lS Denken und Han­
deln Schmi!ts erschließen lasse (So J 6-18). 
Gleichzeitig hält cr Noack und Bendersky 
entgegen, daß diese die NS-Periode bei der 
Beurteilung Schmlecs vernachlässigt und sie 
als eine Zäsur in seinem Denken angesehen 
hällen (S. 2 \ 0. Koenens Hypot he se läuft da­
gegen auf eine Koncinuität bel Schmitt auch 
im Hinblick auf die Hinwendung :<u dt:n Na­
zis hinaus, auch wenn der Verfasser hier wie 
an 50 vielen anderen SteHen seines Buches 
scine eigene Meinung hinter vielfältigen Zi­
taren anderer Autoren verstecke. 

Kawolilcher Konservativer Revolutionitr in 
Weimar 

Der Erste Teil der Untersuchung, von Koenen 
.Die .Legion. der Suchenden« betitelt, be­
ginnt im J. Kap;tel (»Mobilmachung~) nicht 

zuf:illig mit dem Blick auf die katholische 
Welt, die Wahl Pius XI. zum Papst, um dar­
~uf den Bogen zu Schmitts Wirken in Bonn 
zu schlagen, wO jener dem katholischen 
. Abendland«-Kreis zuzuordnen war und da­
mie einer Gruppe von jungen Konservativen, 
die ei n tiefes Mißtrauen gegenüber Parlamen­
rarismus, Parteien und (I nteressen-)Demo­
kratie verband (S.4\). die sich aber auch in 
scharfem Kontrast zu den Altkonservativen 
nicht zum WilheIminismus zurücksehnten. 
Deudich war das antiliberale Element im 
Denken dieser JungkonselVanven. Mit dem 
Liberalismus war für sie auch das Zeitalter 
von Diskussion und Gespräch zu Ende ge­
gangen. Es sollte niche mehr auf die Meinun­
gen von vielen ankommen, sondern - wie es 
die »Europäische Revue., ein anderes Organ, 
dem Schmin nahe stand, ausdrückte - auf die 
»Meinungen der entscheidenden Menschen « 
(5.56). In diese "Mobilmachungsphase« fällt 
auch Schmites Buch über die katholische K ir­

che .. Is »Complexio Oppositorum.,' mit dem 
erdie kaeholische Kirche als Beispiel einer auf 

Glauben und Offenbarung (und nicht auf 
Diskussion) beruhenden Ordnung pries. die 
ihn aber für einige auch als katholischen 
Staatsphilosophen und nicht 31s in christli­
chen Kategorien denkenden Menschen aus­
wies (So 57 f.) . Koenen ziLiere aus den Schrif­
een Karl AnIon Rohans, eines Freundes Carl 
Schmitts und Autors der Europäischen Re­
vue, um aufzuz.eigen, daß sich die in der En­
lOunge Schmins befindlichen Katholiken 

»dem Menschen der Aufklärung. entgegen­
gesetzt empfanden. T ndividualismus, Ratio­
nalismus, Relativismus und Diskussion liefen 
dem wahren, ~ bljnden« Glauben l':uwider. 
Dabei wird deutl ich, warum der Autor für 
dieses Kapitel den miliürischen Begriff .. Mo­
bilmachung« gew5hh hat: denn man sah sich 
in diesem Kreis utsächlich in einem »Kreuz-

1 Carl Schrnin. Rorni5Chcr K"thot;l.i.~mus und polirt,chf' 
Förm. r. Aufb.g~. HeHcr'.lu 19.%3. :1_ Aufbge, Munchco 
19.11 (N~chdru,h SlUtt gJoH lQS.,4), 

6 lI\1crdin&, fill, >ul, daß die VNLcbc K.,.nen, liu mili,;,;­
sehe Tcnnjnologie für die Abschnjn- \Iod Ka?iu lübcr­
Khri{1.en {lt L~gion", . :.Mobil m.achung., .Obclschreiun 
de.s .Rubikon .• , .. StdhlnSf\\'C(:hs:d". :. WeHmMk .... . POSt­
Uon.sgdechte o , .K..II$Ic\l uoS'. " ·crlom"ler POst"". sind 
alles mehr odn weniger eindeutig miliürJ3Che Begriffe} 
durchgehend iSI. 
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z.ug«, dn für die christliche Welt - PUadOJ< er­

weise - dann verloren geben würde. wenn es 
dem -Antichristen u gelänge. das Bewußtsein 
für den Freund-Feind-Gegensa!Z auszulö­

schen und einen »pazifizierten Erdball,< m 
erreichen (S. 79). Aufgrund dieser Mentalität 

schien politische Paneinahme für den gläubi­
gen Katholiken das Gebot der Srunde 
(S. 8l. 0. 
Der Beginn des politischen Eng:tgcments 
wird vom Autor in Kapitel 2 dann auch kon­

sequenterweisc als .Überschreiten des ,Rubi­
kon .. charakterisiere. Der Rubikon befand 

sich örtlich für Schrnitt zwischen dem Rhein­
land (Bonn) und Ber! in, wobei der Gang nach 

Berlin zwar ~ErfüUung eines langgehegten 
Wunsches« (S.90) war, abet wohl auch ent­

scheidend durch Schmius private Misere mit­
beeinnußt war. Schmirr hatte sich von seiner 

ersten Frau, einer offensichtlichen Hochstap­

lerin, sche.iden Jassen und hatte sich wieder­
verheiratet, bevor die katholische Kirche über 

sein Eheannu!lierungsgcsuch. dem auch spä­

ler nicht entsprochen werden sollte, befunden 
halte. Er war d~mit exkommuniz.iert, und 

seine Glaubwürdigkeit als katholischer 
SU3tsrcchrJer war im Rheinland becimrii.ch­

tigt (S. 85-87). In Berlin erhielr Schmiu durch 

die tatkräftige UnterSlUlzung seines Freundes 

Moritz Julius Bonn - und nichl ohne Mühe­
einen Lehrsru hl an der H;tndelshochschule. 

Er freundete sich mit dem Staatssekretär im 

Finanzmi nistCTium, J ohannes Popitz, an und 
schloß sich auch hier einem ähnlich konser­

vativ-christlichen und eliraren Zirkel wie in 
Bonn an, dem »Ring~-Kreis (S. 106-loS). 

Koenen weist auf die Einbindung Schmitts 

in den Freundeskreis Heinrich Brunings 
hin, mit dem ihn nicht nur die Tatsache ver­

band, d:tß sie zur gleichen Zeit an der Straß­
burger Universit3t studiert hallen, sondern 
auch, daß heide nAbendland.-Autoren waren 

und vom »renouveau catholique. beeinflußt 

waren (S. 1321.). Der -konservative[n) Netz­
werkbildung. diente auch die Mitwirkung in 

'O"crschiedenen Klubs, etwa dem ~Juniklub4 
oder dem »Herrenklub. (S.141). Als ent­

scheidend für den Aufstieg zum späteren 

»Kronjuristen« wertet Koenen jedoch. 
Schmitts Gut::lchten über das Notverord­

nungsrechr des Reichspräsidenten aus dem 
Jahre t9,o, in dem er, eine Kehrrwendung 
vollziehend, das Recht des Reichspräsidenten 

bejahte, auf Grundlage des Art. 48 WRV ge­

sctzes,·cruetende Notverordnungen im Fi­
nanzbereich zu erlassen (S. 142). Ob der Au-

tor aber den Methoden- und Richrungsstreit 

der Staatsrechtslehrer richtig wertet, wenn er 

offenbar die Frontstellung zwischen Schmitl 
und Brü ni ng auf der einen und der St.Hts­

rechtslehrerverei nigung auf der anderen Sei­

te ausmacht (S. t 50), d:uf bez.weifelr wer­

den. 
Obwohl es Schmitl im Grunde um eine neue 

Verfassung autorir.aren Musters ging, 20g er es 
vor, weiter hinter den Kulissen zu operieren 

und den .entscheidende[n) Schlag~ abzuwar­
ten (S. , S 3). Wenngleich nur im privaten Kreis 
offen geii.ußert (S. t6,), ziel,c Schroitt :J.uf eine 

Verfassungsrcform, die in der VISion des 
»Reiches« und der karholischen Reichstheo­

logie vemrtet war, die der Säkularisierung im 
Gefolge der Französischen Revolution enr­
gegentrll, also gegenrevolucionären Ten­

denzen verhaftet war (S. t54-157). Als Beleg 
für die Verwurzclung Schmitts in diesen Vor­

stellungen blw. denen der sog .• Konservari­
ven Revolution« dient dem Verfasser umer 
anderem die Teilnahme meiner .politischen 

Flihrertagung« auf der Burg Lobeda bei Jena 

im Juni '9J.l. 
Das folgende. drine Kapitel ("Etappensieg 
und schwere Niederlage«) befaßI sich etwas 

eingehender mit Schrnius Vcrankeru.ng in der 
»Konservativen Revolurion«, besonders mit 

seiner prominenten und zugleich konspirati­

ven Rolle beim "Preußenschbg4, mit dem 

sich von Papen die letzte demoknuische Ba­

stion gegen den autoritären Staat vom Hals 
schaffle. Sehrnit! haue nicht nur wissen­

schaftliche Vorarbeit für die Legitimierung 

dieses Staatsstreichs geleistet. erw:t durch 
seine Schriflen -Der Hüter der Verfassung« 
und "LegaJität und Legitimitäl«. Er war auch 

einer der .Drahrzieher« (S.197) für den 

Coup. und seine publizistische Begleirung 
der Aktion "'lI von der Reichsregierung ein­
geplant gewesen: ~Die abgesetzten preußi­

schen Minister hatten noch nicht ganz ihre 

Amtszimmer verlassen, als bereits in Tages­

zeitungen und Fachzeitschriften Schmirt5 
Rechtfertigung dieser umstrittenen Ak(ion 
erschien.« ($, (92). Der Ausgang des Verfah­
rens vor dem Staarsgerichtshof, bei dem 

Schmi rt als Venreter der Rcichsregieru ng fun­
gierte, war (ur Schmüt jedoch insoweIt ent­

täuschend. als der Dualismus Reich - Länder 
nicht ~uf gebrochen wurde. Als besonders be­
deUlsam für Schmius weitere Enrwicklung 
steIlI Koenen dessen Rede vor dem .. Lang­

namverein« her3US, in dem dieser den Begriff 

~totaler Staat" prägte, eine Formel, die eine 
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-Eigendynamik« enrwickdte, die auch 

Schmin nicht mehr zu kontrollieren ver­
mochte (S.204). Der Autor sieht in dieser 

von Schmin verwendeten Formel auch die 

Wurzel des Mißverstindnisscs, Schmirr als 

Etatisten zu betuchten und ihn zu sehr in 
der Nähe des italienischen Faschismus zu ver­

orten, der ihn zwar faszi niene, dem er aber 

reichstbeologisch Bedenken emgegenbrachte 

(S. 203-1°4). 

Ve-rwch der InstrumentAlis;emng de,. Natio­

nauoziaLi.!un für nichltheologirrhe Ziele? 

Koenen betitele den Zweiten Teil seiner Un­

tersuchung .Der ßruckenbau zum National­

sozialismus«. Das Einführungs~pitel Irägt 

die Überschrift "Stellungswechsel-, denn 

nach Aussage des Autors vollzog der ehema­

lige .Gewährsmann- Schleichers (5.211) im 

Februar 1933 in wenigen Wochen einen 

grundlegenden ".Perzeptions- und Gesin­

nung~andd. (S. n8). Koenen grenzt sich 

mit diescr Einschätzung gegen eine Deutung 

ab, die Schmltt bereits zuvor als die natiorul· 

sozialistische Revolution vorbereitend ansah, 

wie der AutOr sie etwa von Bernd Rüthers 

vertreten siehtJ w~ sind für Koenen die 

Gründe dieses . Perzeplionswcchsels«? Ne­

ben der ~Rechtsgrundlage des SraatsnOlStan­

des« habe Schmitt die Macbtüberruhme 

durch den .Sieg der nationalen Revolution« 

als legiumien angesehen, die ihren sichtbaren 

Ausdruck bereits in dem "plebis7.itären Ver­

tr<l.uensvorum des j. März- gefunden habe 

(S.lpl.). i Der Verfasser greifl zum Beleg 

7 S'che Ilcmd Ru,hcr<, Enu"C1<'> R<ek Rcrhulthr<n und 
Kron;unsttn. im DOllen R t' ICh, 1. Au n-l.g(·, MUllenc.n 1.98,. 
S. 169; der)_, Cul Schmitl im Dritt~n R(:ich. Wisstn.schah 

.als Ze itgtist.Verstitkung,.l . AuO.lgt, München ''990, S. ".4. 
Dlt' subtile An. ln deT KO~Il(' n $eine ge:gc.nuber dem -Ar­
bClfSfcchuer- Rüthcn be.ss.e.rt- EiMichl ht-r.1ußltlh 
(5. "9). or(,·nb." iedoch ,-ine dem AUlor schiech, .nHe­
Ilende .AJTog;.n 7. ~ die durc~aus lIuch 11'\ tndtren S1.CHen da 
Baodt.s 7.U T:agc !Tin. S,che etwa S.).4o Anm. 61 1 wo er ('ine 
Po.sHian Volke. Ncum:anru .. urJuhbu . nennt und lcst­
uctlr, daß diescm cin Vortn,g Sehmitts ... oHensichl1i"h. 
ru..:ht bC'kannl- war. Die$. mag ein Grund {ur dit: !t:hr 

(zu) kn!lschc B""pr«hung: d"-S Bucna durch Ruthc.fS. 
AI,« und N,uO< ,~n und über C.rI 5,bm,,~ NJW '996. 
S. 90.-904 (Aruchnirt .. R.:;ehSlhoolog,c- ,j, Rocntfm.i· 
gungsrJlUS!Cf ..... ) .!l4,.·in_ 

8 lntercssant iR. d1.ß Schmitt in dieser Rcic.n~!_lg!oWl~1 ein 
PltbiS7_it uh und d;ami t l U{ C'inc Ch.\r":lk!cr j5Icrung der 
Volksw;11l1 7.unickgriff. wie 5i(' J~mAls boondtri" bei Ger· 
hi1.rd Leibhol:l' 7. U rinden wu. Si e-I'l~ ulbhob .. D.u Wese., 
der Rcprisenul,io/\ untC'r besonderer fknicksit:hliguil& 
dt:$ Rtprucnt.l\.lv:l:ynt·m. Ein 8t:'\T.1~ Zur otlJgcm.:in('o 

Sl1.lLS ~ und Vcrtusungdchrc:, 8Nlio und LeipziS 1919. 
S_ 1 16 (C_ (zitiert nJC"h dem N .. \(hdN~k dCf ) -Aufhsel 
Die RLvri$enLu';on in dff Dcmokr<tt i~. 8crlinlNC'W 
Yo,k 197)). 

für Schmitt:s Annäherung an die neuen 

Machthaber vor allem auf einen seiner Mei­

nung nach bisher zu wenig beachteten Vor­

tug bei einem Lehrgang der" Deutschen Ver­

einigung für Staatswissenschafrliehe Fortbil­

dung~ Ende März t933 in Weimar zurück 

(S. 24))' Dort hatte Schmiu als kennzeich­

nend für das Ermächtigungsgesetz und für 
die nationale Revolution das »Vordringen 

des Legitimen über das Legale., das .Sprin­

gen über den Kreidenrich der Legalität u be­

zeichnet, mit dem ein .innerlich sinnlos ~ ge­

wordenes RechlSsystem in »subsl.nzhafte 

Gerechtigkeit« umgewandelt werde (S.24l). 
Zu den Personen, die Schmill im Vedauf sei­

nes -Stellungswechsels« traf und die selbst 

den Schrill zum Nationalsozialismus \Aten, 

zählten u. a. der Reichstheologe Konrad Bey­

erle, der Privatdozent Theodor Maunz und 

sein Staatsrechtslehrerkollege Orto Kodlreu­

ther (S. 247 f.). Der "Musch ins nationalso­
zialistische Lager« vieler Angehöriger der 

sog. - Konservativen Revolution- war nach 

Meinung des Autors weniger durch die ge· 

meinsame Opposilion gegen den Liberalis­

mus motiviert, als vielmehr durch Zeichen 

der N2Iional~ozi~listen, daß sie in der Erb­

schaft der Ideen der Konservativen Revolu­

tion (v. a. Moeller vo1n den Brucks) stÜnden 

(S.}.p f.) . Insges~mt betr.l.chteten viele »kon­

servative Revolutionäre« die Wahl vom 

S. März 1933 als eine »Einordnung der 

NSDAP in den Staat« (Zehrer) (S.l65). Das 
Volk, d.4s Ganze, die Einheit war für sie aber 

lediglich die Mehrheit Unter Ausschluß der 

unterdrückten Minderheit . 

In seinem fünften Kapitel (".Das ,Drille 

Reich< als konservacive Gegenrevoluuon<) 

zeigt Koencn auf, wie führende konservative 

Revolutionäre das neue Reich ,tls dic Einlö­

sung ihrer Vorstellungen vom Drillen Reich 

empfanden und als Revision der Ideen der 

AufklänIng. Kocnen sieht Schmins Enrwick­

lung durchaus in Einklang mit seinem 

-Selbstverständnis als ,katholischer Gelehr­

ter," (S.2&8), weis! allerdings auch auf den 

tiden Graben zwischen Schmins machlStaat­

licher Metaphysik und dem mehr ethisch-me­

taphysisch affi7.ierten »offiziellen Katholizis­

mus« hin (S. 3030. Der nationalsozialistische 

Antisemitismus war dabei niehl etwa ein 

Hindernis für die Zus:unmenarbeit zwischen 

katholischen Anhängern der Reichsidee und 

den Nationalsozialisten. sondern eher ein ver­

bindendes Element. Kocnen spricht hierbei 
~ber nicht von Iremdenfeindlichem Antisemi-

J49 
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JfO lismus, sondern von »ludcnfeindschaft,,9 der 
Reich!theologen. Schmim Judenfeindschaft 
sei zwar vielfältig. vor allem religiös motivien 
geweseo (»Antijud:l.ismus.), habe seine Wur­
zel aber gende nicht in einem .. Rasscnanti­
semiusmus . geh~bt (S. 3') Anm. 2)3) . Der 
Autor zeigt .aber auch. wie sich der Begriff 
der Gleichanigkeit bei Schmitt bald zum Be­
griff der »Artgleichheic« verschärfte (S. }(9)' 
Was Koenenj semantisch subtile Unterschei­
dung zwischen antisemitisch und antijud<li­
stisch sowie seine feststellung einer auch - so­
zio-kulturell motivienen Judenfeindschaft. 
(S. Jl7) bei Schmit! bezweckt, wird dem Le­
ser nicht ganz klar. Deutlich ist jedenfalls, daß 
Schmi(( aus seiner Position heraus der natio­

nalsozialistischen Herangehensweise zur Lö­
sung der Judenfrage (was z.u diesem Zeit­
punke noch nicht die Judenvernichrung ein­
schloß) keine Vorbehalte entgeg~nbrachle. 

Koenen verklausuliert Schmirts bewußte D i­
stanz,ieru ng von seinen jüdischen Freunden 

etwas, wenn er bemerkt, es sei Schmitt zu­
nehmend sch werer gefallen, sie ,.in ihrer 
Bedrängnis Zu trösten-. Was unterschied 
Schmit\ aber im Ergebnis in irgendeiner 
Weise vOn rassiseischen NationaJsozi.a\isten? 
Koenen deuret das chankterlich Verwerfliche 
in Schmins Verhal ten nur äußerst vorsichtig 
an: ~Obwohl Schmilr bereits vor der ,Machr­
ergreifung' um ihre gefährliche Situation 
wußte, obwohl er wußte, daß einzelne Juden 
auf seiner Seite der Front gekämpfr hauen, 
entschloß er sich dennoch grundsäezlich zu 
einer Unterstützung der mie dem Sieg der 
.nationalen RevolUlion< einhergehenden Ver­

schärfung der 'JudenJrage" weitgehend Auch 
im Hinblick auf den einzelnen ,volksfeind .. 

(S. P.l L). 
"Der Beginn der Mitarbeit« (Kapitel 6) be­
sland für Schmitt vor allem in der Partizipa­
tion an der Ausarbeirung des .Reichsslanhal­
tergesetzes«, mit dem der bundessl.a.,diche 
Parrikularismu5 beseitigt wurde. Dies ge­
schah noch vor seinem offiziellen Parteiei n­

tritt., der Ende April WH kurz vor der all­
gemeinen Au fna.hmesperre am I. Mai erfolgte 
(5. H I L). Gen:1uso schnell wie sein Positi-

9 Dlmit komm! Roencn Sc.nmitu cigcnu Te.rminolog'C' C'[­

Wl\S cnlgegc.n, der. "", ie H~s.so Holmann im Vorwon 5e in~ 
Buc"t.S Lcgilimiti t G.cgC(\ Ltg'11itiL Dcr Wtg dtT philo­
sophischen Philosophie Cad SCllm;ru, 1 . Aun:i:lge.. Br-rlin 
1991, S. X, b~.nel"kt . jm ihm vorab 1,ugt-,.5a.ndlen M1.ßu­
skript ,,"on Ho{m:1.ßJu Buch (f . A.ufhgc 196-4) d:u; Won 
' )'ilnttSCmili!ch· .. . ;eweils säubcrli-c h unt ~rri ngeh und 
... n den R:ilnd Ijudcf1kriti $c.h( g(':~ l::h riebcn . habe_ Ailerding.s: 
.solht. bctOfll werdc,n, daß Kor.ncru DtgrilfsWlhl llld(\n: alj 
die ... on Sehmia sdbst k~ i n l' n Eu phemismus für dwC'n 
l-lallUng g,~,niib" d," Jud<" d,mcllt. 

onswechsd folgre für Schmitt nDie Inszenie­
rung des ,Kronjurisren des Dritten Reiches'« 
(7. Kapitel). Wie ungeniert Schmin an seiner 
Karriere bastelte, zeigr der Umstand, d2ß er. 
der die Nation~ls01jalisten noch vor der 
Macheergreifung mit den Kommunisten 
gleichgesetzt hatte, nunmehr gegen andere 
polemisierte, dir solches taten (S. J 51 Anm. 
t ) . Der nationalsozialistische . Westdeuuchc 
Beoblchler~ versah Schmite als erster mir dem 
Artribut des » Kronjuristen des Reiches- - ein 
Tirel, den 5chmin offenbar mochte (5. H5 
Anm. 88) - und hob in Verzerrung der Tar­
s.achen hervor. daß dieser bereilS vor der 
Machrergreifung in Monographien die Be­
handlung der NSDAP durch die anderen Par­
teien als verfassungswidrig bezeIchnet h~ be 

(S. 3S I f.). Der Westdeutsc he Beobachter 
diente Schmitr fortan als Bühne, auf der er 
seine n~tionaljoziaU!lische und aruisem;ti­
sehe Gesinnung unter Beweis slellen konnte . 

Besonders erw~hnenswert ist dabei sein A m­
kel gegen die deutschen Emigranten, denen er 
hinterherrief, -Aus Deutschland sind sie :lUS­

gespien rur alle Zeiten « (S. 3570- Koenen 
sicht Schmius iiberaus intensive Vortrags­

und Publik.ationseätigkeit im Frühjahr und 
Sommer t9}3 als bewußte (5elbsr.)Organisa­
lion seines Aufstiegs zum . Kronjuristen« 
(5. )62). 

Schmitts Verhalten gegenüber jüdischen Pro­
fessoren wird vom Autor im 8. Kapitel 
(~Hochschulpolitik von der ,Westmark,«) 

themaeisiert . Von seine rn Ordinariat in Köln 
aus, das er seinerzeir unter Billigung seines 
dortigen Antipoden Hans Kelsen erlangt 
haue. nahm er als Kron;urist Einfluß auf wis­
senschafcliche Berufungen. Koenen konsta­
tiert, daß Schmitts Kriterium für die Unter­
seützung von Kollegen nicht deren Mitglied­
schaft in der NSDAp, sondern eher deren 
Zugehörigkeit zum konservativ-revolutionä­
ren lager war (S. 37& L). Mit Ausnahme von 
Erwin Jacobj, der im Preußenschlagsprozeß 
mit ihm zusammen gestritten hatte, und 
Albere Hensel stießen jedoch jüdische 
»Freunde«, die um Unterstützung baten, bei 
dem im Aufstieg auf der Karriereleite r be­
findl ichen Schmilt auf kein Gehör. Koenen 
ruckt jedoch den bisweilen erzeugten Ein­
druck gerade, Schmitt sci die treibende Kraft 
hinter der ZwangsemeriLierung Hans Kelsens 
gewesen. D'1ß Schmitt als einziges Mitglied 
der Kölner Juristischen Fakult~t nicht:r.u den 
Unteruich.nern einer Perition 7,ugunsten 
Kelsens gehöree, analysiert er aber nur in 
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strafrechtlichen K~tcgorien, wenn er fest­
scellt., daß sich dieses Verhallen -ausschließ­
lich im Sinne ci nes ,U nterlassungsde!iktes< 
incerpretieren Dasse], was im HinbJick .lul 
die Bewerrung die Existenz einer Handlungs­
p(Jicht voraussctzt- (S. }89 Anm. 12)}. Si­
cherlich war es nicbt gerade naheliegend, 
daß der sich als Kronjurist inaugurierende 
Schmiet seinen -jüdischen« Kontrahenten ge­
genüber seinen neuen Herren in Schutz neh­
men würde. Dies macht sein Verhalten aber 
nicht weniger anstößig. Wie J(ocnen an 
Schmitl$ Ablehnung der WeitCJ'beschäftiguog 
von J(elsens Privat:\Ssistent, friedrich August 
Freiherr von der Heydtc, .\ufzeigt, verfolgte 
Schmiu im Kern eine aktive RoUe bei der 
»Säuberung« der Univers itäc (5. 391). 
Im folgenden Kapitel (. Desintegration«) 
schilden der Autor den beginnenden Zerfall 
der konserv:H1ven KlthoJ iken in solche, die 
dem von Sclunirt aufrechterhaltenen Termi­
nus vom ~tQ[alen Suat. skeptisch gegenüber­
standen, und denjenigen, die sich. wie 
Schmiet, weiter auf Anniherungskurs befan­
den. Im 8. Kapitel (~Der Preußische Staats­
rat") zeigt Koenco auf, daß Scllmios Ernen­
nung zum Preußischen St:tacsr;lt durch Her­
mann Göring 'Im l2. .Juli '933 nielu nur ein 
weiteres Zeichen für Schmilt5 starke Stellung 
im neuen Regime war, sondern auch, daß das 
Gremium des Preußischen StaalSratS selbst 
Schrnit[s Demokratiekonzeption konkreli ­
sieree, denn hier wurde nicht in den libeul­
parl.1memarisehen Kategorien von öffentli­
cher Diskussion und Mehrheitsabstimmung 
beraten, sondern unter der Prämisse der .. Ho­
mogeniüt des Volkes~ (5 . . p.S fL). Koenen ak­
zentuiert, daß Schmiet »keinen Hehl daraus« 
machte, daß dieses Gremium im Einklang mit 
seinen bereits früher geäußerten Vorstellun­
gen vom Repräsencationsprinzip in der Ka­
tholischen Kirche stehe (S.4)4), und starke 
damit indirekt seine These vom fehleoden 
Bruch Schmitts mit dem Katholizismus. Für 
Koenen vollzog sich in Schmiets Denken nun 
auch eine Abwendung vom Ausnahme- zum 
Normall:ustand, die literarisch in seinem 
Buch .Staat, Bewegung, Volk.'o zu Tage trete 

(S·440 ) . 

Der Autor sicht in SclunilCs Berufung aui 
einen Lehutuhl :u1 die Berli ner F riedrich­
Wilhelms-Universitiit im Winrersemester 
t933/34. ein Zeiubschnitc_ den er im I I. Ka­
pilel (. Konservativ-revolutionäre Sinnstif-

!o Unt.trtild: DLe Drt.-iglicd.erung der politi's(.hf'n Einhdt., 
H,mbu~ ' 9') 

runs") behandeIl, eine Entscheidung Schm;tts 
für eine politische Karriere (S. 452)' Für 
Schmitts Entfernung von liberalem Gedan­
kengut und seine bedingungslose Hinwen­
dung zu nalionalsozialistischen (Un-) 
Rechtsvorstellungen mögen seine Äußerun­
gen zum Rückwirkungsverbot anläßlich der 

Reichstagsbrandverordnung dienen. Dem 
Rechtsstaat den ~GeTechtigkeitsstaat« gegen­
übersteHend, forderte er die Umwandlung 
des Rechtsslues ~nulla poena sine lege. 
in ~nullum crirnen si ne poena. (S. 481)." 

Eine Hausmacht unter den nationalsozialisti­
schen Juristen wußte sich ScllmiH im Bund 
Nationalsozialislischer Dcutscher Juristen 
(BNSDJ) zu verschaffen, wo er als einziger 
dem Bl\.ISDJ-Leiter Haos Frank direkt unter­
stellt war (S. 499 L). 

Schmitu Altsbooumg; Abwehr katholisch­
konservativer lnfiltriltion oder EntLAnlUng 

eUles Opportrmisten? 

Den dritten und leuten Teil seiner Untersu­
chung betitelt Andreas Koenen »Ocr Unter­
gang des ,Dritten Rciches'~. womit er niehr 
den Unrergang des NS-Regimcs_ sondern das 
Scheitern des Versuchs beu:ichnet, die Ideen 
der KOlIScrvaciven Revolution im Rahmen 
des Nation~lso7.ialismus zu verwirklichen . 
• Erste Posicionsgefechre« (u. Kapitel) erga­
ben sich für Schmitt um den Begriff des -to­
talen Staates«, der mm den Vorwurf des Eta­
lismus eintrug und Alfred Rosenbcrg im Ja­
nuar '914 zu einem gegenüber den konserva­
nven Revolutionären sehr kritischen Artikel 
im • Völkischen Beobachter~ veranlaßte 
(S. S J 7 ff.). Sclunirt, sicherlich auch in der Ab­
sicht. den Vorwu rf des Etatismus abzuschüt­
t~ln, stellte in einem Aufsatz in das bDeutschc 
Rech[< nunmehr die Bedeutung der »Bewe­
gung" heraus und bemühte sich, auf diese 
Weise den Unterschied zwischen Nationalso­
zialismus und F:\Schismus auizuzeigen, denn 
in letzterem sei die Partei zum SLucsorgan 
geworden (5. P3 (.). Widerstand gegen 
Schmitt regte sich aber nich[ our aus dem 
~Braunen H3.U~~ in Mlinchen. Auch außer­
halb der SS wurden Vorbehahe gegen einen 
Kronjuristen geltend gemacht, der erst im 

1I Angcsid l\$ dc:ucn t'rscheirtl d:u spatnc umcI'Hieren 
'Schn\irt1 über die: :an&~bliche Vtr'let2.ung dti Rüe:kwir­
kun~wTbot:C'.s im Rahmen d~ Nürnbergef Prous,s,c 
recht hcuchll·r.isch. Siche C.ul S<:hmitt. U1$ln tcrn.Hiotlal­
re(;hdiche Verbrechen des Angriffik!ieges und df't' 

Grundslu .. Nullum crimt:o, null ... pocru sine legc:."'_ 
hrSK- '\'on Hctmut Quuit..s.d·· .. Bt'ni..n 19~H , 

35 1 
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352 letzten Augenblick auf den fahrendefl Zug 
aufgesprungen war. Vor allem Ono Koell­

reulher, der sich vOn Schmitt als der erste 
und wahre NS-Staatsrechtslehrer .1usgesto­
chen !:;Ih, nutzte jede Gelegenheit, Schmitt 

lU desavouieren, und brandmarkte ihn 31s 

tm G runde liberalen Staatsrechtsl ehrer 
(S. 5)0)." Bei diesem Beschuß von mehreren 
Seiten gl au bte Schmier offenbar, seine Posi­

tion dadurch stärken zu können, daß er seine 
Gegnerschaft zum liberalen Rechtsstaat zur 
Schau stellte. Ein Beispiel war etwa der uneer 
seinem Vorsitz von der BNSDJ-Reichsfach­

gruppe Hochschullehrer ausgearbeitetc Vor­

schlag, den Begriff »Mensch« in § I 6Gß zu 
streichen, weil er die. Verschiedenheiten von 

Volksgenossen, Reichsbürger, Ausländer, 

Jude usw." verfälsche (S. 53 8). 
Im 1). Kapitel behandelt Koenen umer der 

Überschrifc ~,Guclfen' gegen >Ghibelli nenw 

die zunehmende Entfremdung zwischen 

Reichslheologen, vor allem konservativen 
Katholiken, und dem NS-Regime, die in der 

Röhm-Aktion vom Jo.Juni '934 kulminierte, 
bei der nicht nur mißliebige SA-Flinrer wie 

Röhm und Stf:\sscr, sondern auch prominente 

Konservative wie General von Schleie her und 

Edgar Julius Jung beseitigl wurden, die 
Schmiu ei nst sehr nahegesranden hauen. 
Nur wenige katholische Konservative, die 

den .BTÜckenschlag. zu den Nationalsozia­

listen versucht ha\(en, verhamen nach dieser 

~Sauberungsakti()n" auf der Seite des NS-Re­

gimes, J~runter vor allem Carl Sc1tmill. Des­

sen "folgenschwerste UnlerstütZung der na­
tionalsozia~stischen Machthaber« war sein 
leitartikel in der -Deutschen Juristen-Zei­
tung"q n2ch der Aktion, auf den Koenen 

im '4. Kapitel eingeht (~Dcr Führer schützt 
dll Recht,,,). Trou anderer Artikel, die die 

Röhm-Akcion guthießen, sollte Schmitts Ar­

tikel die prominenteste Rechtfertigung für 
diese Morde sein. Koenen deutc! aber an, 
daß ScI,mi \(s Betonung, daß ,,[ d Jer wah re 

Führer ... immer auch R ichter~ sei und daher 

keinerlei weiterer richterlicher Kontrolle u n­

terliege, durchaus dem bisherigen Programm 

SchmitlS ent.sprach) Jer gegen die justizielle 
Überprüfung der Handlungen des Führers im 

Sinne des liberalen Rechtsstaats w~r (S. 601-
60,1>. Koenen setzt sich auch mit Schmicts 

Il An,uJu.ulich über die ideologis c.he AU$dn.m~ersC'ly.Lm"g 
)".wi$chr!1. Kodlrt'wher und Sc.hmiu: Pt-ur C. Clldwcll. 
National Socialiinl and COI1 ~ (it uüon.ll Law: C:n-I 
Sc::hl11 ;u~ Ouo KM!1rnH..ht-fl Uld the Debatc oller t},c 
N l..\ UU o( thc: Nn j St;H(' 19J1-t?l7. Cardozo L.w Rl' ·· 
,jew. BJ, ,6 ('994), S. J99- 4'7· 

IJ DJZ '9H. Sp. '~'l!-~50' 

späterer Rechtfertigung für seinen Artikel 

~llSeinJnder. der zufolge er mit ihm vor allem 
die Bestrafung der »Sonderaküonen~, sprich 
etwa der Ermordung Schletchers und Jungs, 
~nmahncn woHte, Der A Ulor scheint Schmitts 

Rechdertigungcn skeptisch gegenüberzuste­

hen, sieht aber weder die Argumentation der 
Schmilr-Kritiker noch die der Schmitt-Apo­

logeten als völl ig schlüssig an (S. 6, J L 

Anm. 79)' Wenn man unterstellt, daß der Ar­
tikel Schmitts trolZ aller möglicherweise ver­
steckten süffisanten Untenöne in erster Linie 

eine loyalitätsbekundung Schmitts gegen­
über dem Führer war, so w.1r eine 'Wirkung 

jedoch auch, daß er die Verachru ng gegenüber 

Schmill bei seinen Gegnern im Ausland, allen 
voran bei Waldemar Gurian, weiter steigerte, 
ein Umsrand. der zu Schmitt.s spaterem Fall 

beitragen sollte. Waldemar Gurians unter 

dem Pseudonym .. Paul Müller- verf~ter Ar­

tikel in der -Schweizerischen Rundschau« 

sowie ci nige andere Beiträge desselben Au-
10rs bewenelen die Hinwendung Schmitts 

zum Nationalsozi,,!ismus als opportunistisch 

und wiesen auf dessen frühere Beziehungen 
Zu jüdischen Persönlichkeiten und seine Geg­

nersch.1ft zu den Nazis hin. Ocro Koellrcu­
ther [at sein Bes!es, um diese Artikel in Um­

lauf zu bringen (siehe Koenens I j. Kaptlel, 
.. Zerfall des konservativ-revolutionären la­
gers«). Während die Intrigen gegen Schmilf 

bereit.s ihren lauf nahmen, setzle jener seinen 

Kampf gegen jüdische Einflüsse in der Pro­

fessorenschaft fort. Eines seiner Opfer war 

Erich Kaufmann, der im Frühj"hr t935 
zwangsemeritierr wurde (5.637 (f.). 
Koenens folgendes und umfangreichstes Ka­
pitel - , '4 Seiten ohne Zwischenüberschrif­

ten - befaßt sich mit Schmit(S .Kalmellung«. 

Maßgeblich beteiligt an der Ausschalrung 

Schmitts war der Hauptreferent im Wissen­

schaftsminisrcrium, Karl Augusl Edlhardt, 
der ei nerseits die Position Schm;tls bei 
Reichsrechtsfiih rer Frank untergrub, ande­

rerseits seine hervorragenden Kontakte zur 

SS nurzce, wo er ab 19H zum persönlichen 
Stab Himmlers gehöne ($. 65 5 fL). Tukrilf tig 
unterstützt wurde er von seinem .. K:lmpfge­

f;ihnen« und .persönlichen Freund" Rein­
hard Hähn," SS-Hauptsrormführer und 
Rechtsreferent des Sicherheitsdiensles (SO) 

(S. 66, fL), Höhn war nichl zulelZl dadurch 

motivie", die Stellung Schmitt.s zu umergra-

1-1 Zu dL('_~~m f't LJ~S!~nj Bt'rnd Rihhl'rs, RC tnJ10i rd Höhn. 
C~cl $(.hmttt und ;1.r'lJCff - Gc:scntchrcn und lcg~ndt'n 
,lli du NS·:z.ir, NJW '000, S. , '666-.871· 
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ben, weil er selbst zu den »Märzgefallenen. 
gehörte und noch .päter als Sehmiu in die 
Panei eingetreten war, ursprünglich ein Ge­
folgsmann SchmittS gewesen war und diesen 
sogar noch t93 t gebeten harre, ein gutes WOr[ 

über den liberalismus zu ~uß(rn (5.666 ff.). 
Koenen stellt die vor aUem von der SS aus­
gehende Kampagne gegen Schmin in eillen 
etwas weiteren Zusammenhang und ordnet 
sie dem von der SS propagienen ~ Kampr 

um die Hochschulen« zu (5.671), bei dem 
es um die EntmachC"Ung der früheren konser­
vativen Revolutionäre ging. Das 5S-0rgan 
. Das Schwarze Korps. unter seinem Schrift­
leiter Gunter d'Alquen Hbeitete dabei mit 
dem Parteio1j;an • Völkischer Beobachter. 
Hand ill Hand (5.671 ff.). Höhn wiuerte die 
Gefah.r eines weiteren Aufstiegs SchmitlS 
zum Staatssekretir, falls Frank zum Justizmi­
nister avancieren sollte, womit die .Ausliefe­
rung an den politischen Kllholiz.ismus,( 
drohe. Als Spinel tat er sein Bestes, Schmitl 
zu diskreditieren (S. 691. f.). Als 5chmiu mit 

der VorbereiC"Ung seiner Tagung zum Juden. 
tum in der Rc-chtswissensd",ft belaßt war," 
wurde dies von Seiten des SO - wie Höhn an 
seinen Chef Heydrich. schrieb - lediglich als 
Ablenkungsmanöver vom eigentlichen Geg­
ner; der Kirche, und als nalionalsozialisti ­
scher Rehabilitationsversuch gewenct. Kon· 
sequemerweisc entzog s ich die erste Garde 
des Regimes (Fr.wk und Streicher) einer Teil ­
nahme (5. 708). 
Nach Koenen war ein ~verborgenes Motiv« 

dieser Tagung für Schmitt, dem rassischen 
Antisemitismus das chrisd iche lntijudaische 
Moli v entgegenzusetzen. Der leil:Satz der Ta· 

gung, daß der Kampf gegen die Juden Kampf 
für das Werk des Herrn sei, dient ihm als 

wesentlicher Beleg dafür (5. 7tO, 7'3)' Koe· 
nen bemüht sich aufzuzeigen, in welcher 
Weise Schmin die Tagung da"u nutzen wollte, 
sein anrijudaisches Verstiindnis als dem rassi· 
sehen Anlisemitismus überlegen darzustellen 
und wie er anduc Referenten für seine Posi­
eion einzunehmen versuchte (7... B. den Ras­
senhygieniker RUltke). Worauf die Argumen. 
tation des Autors hinausläuft, luch wenn er, 
wie fast durchgehend in seinem Buch, seine 
eigene Meinung nicht offen vortr~gr:, sondern 
hinter den Zitaten :Inderer verbirgt, i~t, daß er 
Schmitrs Verhalten gerade nicht als opponu­
nistisch ansieht, sondern in Verfolgung eines 

t S S ,~h~ du:u jf'lll C"n..suJ.o '81.W(:. ,.Eint Mukc ist gd",l-
1,.-. Oie Brrli"", T.gW1S . Du Juden1um und dir 
Rcch:~wiucnschlftA vom J.l4 .0ktobcr '9J6. KJ ::tOOC!, 

S. f!C>-f9J. 

eigenen Zieles, der . katholisch-konserva.tiven 
Unterwanderung des ,Dritten Reiches •• 

(S. 718). Koenen fonnuliert seine Abweisung 
des Opportunismusvorwurfs nur iußerst in· 
direkt, indem er die Meinung des SD wieder· 
gibt: -Doch anders als beispielsweise für den 
größten Teil der ausländischen Presse bcdeu ­
fete der in diesem Zusammenhang oft ver­
wandte Begriff des ,Opportunismus. bei aller 
I nstrumenulisierung seines mor~lischcn Un­
wertgehalts aus SD-Sicht keineswcgs, daß 
Schmilt sein Ziel um den Preis seines beruf· 
lichen Erfolgs, stiner .Kaniere- .1ufgegebcn, 
aus den A u!;cn verloren oder uberhaupl kein 
kontinuierliches Ziel verfolgt häue. N~ch 
Meinung des SO war Schmitls Machr3usbau 
keineswegs das Ziel, sondern lediglich das 
Mittel seines politischen Handeins . . . . So er­
kannte man Schmins ,Wendungen. nach der 
.Machtergreifung- schon auch als das, was sie 
WHen; als Anpassungen an die ' gegebene 
Konstellation .> lls Änderung der Mittel, als 
natioTlAl.sozia/istiJche Maske 7.Ur T:unung se;· 
ner fortdauernden katholisch-konservativen 
Intentionen. « (S. 718 f., Hervorhebungen im 
Original). Über diese Schlußfolgerungen 
wird man disku!ieren können. Was mir aber 
fehlt bei diese r A.n~lyse isr eine Bewertung, ob 
denn eine solche Imenlion Schrnitts für die 
Kooperation mit den Nazis diesen in ein bes­
seres Licht ruckt. Koenen scheint suggerieren 
zu wollen, als wenn es dies täte, ohne die 
cig~ndiche Frage, MC das, was Schm itt an· 
strebte, für sich genommen zu bewenen ist, 
auch nur zu stellen. War die »antijudaische« 
Ausgrenzung der jüdischen Intellektuellen 
aus irgendeinem Grunde weniger obszon als 
die rassistische? Anders gesehen, hat man, 
wenn man Schmitt vom Vorv.rurf des Oppor. 
tunismus freispricht, wirklich einen Unschul­
digen vor sich? Auch wenn für Schmitr aber 
nichr die eigene K~rriere, sondern die katho­
lische Sache im Vordergrund gestanden haben 
mag, bliebe zu fragen, wie sich Schmi!l.S frii ­
herer freundscbaftlicher Umgang mit Juden 
und seine - zumindest akademische - Hetze 
gegen jüdische Wissenschaftler nach seinem 
A.ufstieg zum Kronjuristen vertragen. Mir je­
denfalls scheilll dieses Fallenlassen ~Iter 

Freunde auf der gleichen moralischen Ebene 
zu liegen wie eine rein opportuoisnsch moti­
vierte Hinwendung zum Regime. 
Der Aufrakt zu Schmius Fall war ein Anikel 
seines Referenten beim Rech{sw~h.rerbund. 
Günther Kr.luss, in dem Organ der »Junge 
Rechtswahrer., mit dem lied • Jugeod und 
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JJ4 Recht« . Eigentlich als Unterstützung für 
Schmin gedacht, breitete Kr:luss dessen Weg 
,.von der Kirche über den Staat zum Reich « 
öffentlich aus und lieferte der SS damit die 
lel2te Munition für ihre bereits auf SchmiEt 
gerichteten Kanonen (S. 71 J f.). Obwohl sich 
Schmitt noch im letzten Augenblick bei 
Himmler mir seiner Tagung zum. Judentum 
in der Rechtswissenschaft« anzubiedern ver­
suchte, holte Gunter d'Alquen in zwei auf­
ein~nder{olgenden Ausg~ben im .Schwarzen 
Korps. zum entscheidenden Schlag gegen 
SchrniH aus, indem er dessen Vergangenheit, 
sprich seinen Katholizismus und seine vielW­
Lige Ireundsduft\iche Verbindung mit Juden, 
gegen ihn zu Felde führte (S. 726 H.). Koenen 
ist der Meinung, d~ es der SS leichter gefallen 
wäre, Schmius Diskrepanzen ZUr nation.also­

ziJlistischen Rassenideologie bloßzustellen, 
wenn sie mehr über Schmius konservativ-re­
volUtionären Hintergrund gewußt hätte. Der 
Unterschied zur n.ltionalsozialisrischcn bio­
logistischen Sichrweise sei offenkundig gewe­
sen: " Doch da dies ... dem SD unbekannt 

war, mußte man sich mit umständlichen 
Nachweisen begnügen, die man sehr gründ­
lich suchte und offenbar zu benötigen 
glaubte, um d.s bereie:; gdaßte Urteil unrer­
mauern zu können, daß Schmin ,Narion und 
Volk .. . nur von der Kirche .. " nicht aber 
vom Blute, her auffasse« (S. 730). Hinter die­
sen Zitaten erkennr man dic- wiederum nicht 
offen geäußerte - These des Autors, daß 
Schmitt ,.j m Grunde kein 'richtiger National· 
sozi~list," gewesen sei (S. 730). Durch dieses 
indirekre VOrrl":lgen von anscheinend objek­
tiven Schlußfolgerungen durch Verweis .uf 
die Ansichten ~nderer entzieht sich der Autor 
gleichzeitig einer Erklärung, wa~ denn ein 
»echler« Na(ionalsozi~list wa.r. Ohne nähere 

Erkläru ngen geben zu müssen, wird so der 
Antisemitismus der konservativen Revolutio­
näre positiv von dem der Na(ion~lsozialisten 
abgehoben." Mit diesen Bemerkungen 5011 

nicht die These vertreten werden, daß es 
keine ideologischen Unrerschiede zwischen 
den konservati v -revolut ionoiiren K oll.bora­

teuren und den -wirklichen. Nazis gegeben 

\6 Auch der im glcjchcn Verbg er"hiene:nc- B»1d vOn Std~rt 
ßrcutr, Malomie der Konurvati\lcC}. R(volut.ion~ DJ.nl'\.­
$t:ldt (99) 1)' Auflage 199$, strlhe ,\Ur ,ophi~t.iu:he Unter­
schiede 1:,,'ischen einigen - vom Autor sog.:lr .tU t"U.H~ 
~(isch bCl.Cidmctrn - konscrvuJvl!n Revolmiona.rcn \Jnd 
dc:.n N"llon;a]$Ojli.~.h..'l. len in der Flu!.c-nft".:Igt .. b. Um dit 
... Kon)("I"".l.t.i"" RCIoIo!ulJon" vom N:3.\Jonllio :t. i~I; ::; n1Uj 

LU untl'rK"hc:idcn. Si('hc nlci(l( RC'.(: NiOft, il1" 19?9. 
Hef, .; 1996, $. J) 1-IJ6 (IJ) ' Ocr Effek, ,iner solch." 
Um.cl"$chcidung in~ d~ d;~ KOnStrV;u,"tn Revol\J tionirc 
in ci.1\ vcrgkichsw(\5C bc.ßC'rC$ Licht gtriickt werden. 

h;be. Wer diese Unterschiede herausstel!t, 
sollte aber auch sagen, inwieweit sie erheblich 
waren. 
Koenen erwähnt nicht nur, daß die Artikel im 
»Schwarzen Korps~ nicht die beabsichtigte 
Wirkung verfchlu:n und daß ein politisches 

Überleben der von dem SS"Organ Angegrif­
fenen sehr . ungewöhnlich« gewesen wäre. 
sondem bemerkt darüber hin~us: -Dorr An­
gegriffene konnten vielmehr froh sein, wenn 
sie - wie nun Schmitt - wenigstens körperlich 
unversehrr blieben.« (S. 732). Dies iSI eine des 
öfteren geäußerte These; bisher hat jedoch 
niemand Bt'ispiele dafür angefuhrt, daß SS­
Kampagnen g.:gen mißliebige Funkcionstrii­
ger- und oicht eewa als wirkliche Sta2tsfeinde 
erkannte Personen - zu einer erwa von Wal­
demM Gurian suggerierten Konsequenz 
(- Konzcnlra( ionslager«) führten. Stattdessen 
wird vorschnell unterstellt, daß es der SS 
möglich gewesen wäre, konservative Revolu­
lionäre in ~hnlicher Weise wie im Rahmen der 
Rahm-Aktion zu eliminieren. Zwar führt der 

Autor mit Recht an, daß die SS noch besseres 
Material gegen Schrnjlt in der Hand gehabr 
hätte, wenn die .intensive Suche« nach einer 
von diesem vertaßten Denkschrift JUS dem 
Jahre '932 über die (negativen) Folgen einer 
möglichen Koalition zwischen Zentrum und 
NSDAP erfolgre.ich gewesen w5re (S. 734 f.). 
Da die Kampagne gegen Schmiu aber 
von der SS nicht zul~tzl geführt wurde, um 
die Machtposition von dessen Protektoren, 
Hans Frank und Hermann Göring, zu unter­
minieren (5. 7}6 L), muß dies in die Kalkula­

tion einbezogen werden. D~ß die SS-KJmpa­
goe erfolgreich war und Frank Schmiu zum 
Rücktntt von seinen Positionen veranlaßte 
und damit der SS unterlag, besagt noch nicht, 
daß Göring und Prank es aus Pre.stigegriinden 
häreen zulassen können, wenn Schmitt nicht 
nur politisch eliminiert worden wäre (siehe 
auch die VOll Kocnen zitierten Äußerungen 
von Fr~nk gegenüber d' Alquen, S.742 mit 
Anm. )05. und Koenens Bemerkung. daß Gö­
ring - etwa im Fall Gründgens - .auf keinen 
Fall bereit WH, [den 5S-Chargen] die von ihm 
ernanillen St~atsrii.le auszuliefern«, S. 75 }). 
Die Art und Weise von Schmitrs Rückzug, 
erwa die Mitteilung, daß er aus gcsundheidi­
ehen Gründen aus seinen Ämtern ausscheide, 
und das ihm zugestandene -Schlußwort" als 
Herausgeber der DJZ (S. 743 f.) sprechen 
nicht claiür, daß sich Schmiu als physisch ge­
fährdet empfinden mußte . Auch Schmins 
Auftreten an der Berliner Universit.ät, wo er 
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sich zum Unwohl der SS feiern ließ und eine 

Verteidigungsrede hielt, die .indirekt eine un­

geheuerliche Beschuldigung« der SS darstellte 

(S. 714 f.). widersprechen dem Eindruck, daß 

Schmi[[ sich in unmittelbarer Gefahr wahnte. 

Wenn Koenen von der Tacsache, daß der Prä­

sident des Reicbsprufungsamtes, Q[(O Pa­

landt,'7 Schmin noch am Tag des Erscheinens 

des zweiten SS-Artikels von der Liste der 

Prüfer strich (S. 756) und daß seine einsTigen 

Weggefähnen Ernst Rudolf Huber und Jo­
hannes Heckel nicht zu seinen Guns[en zu 

inrervenieren wageen. folgen. daß Schmitt 

persönlich gefihrdet gewesen sei. scheint er 

mir den Versuchen Schmius und seiner Ao­

hänger auf den Leim zu gehen. von Schmius 

fundamentaler Kollaboration mit dem Re­

gime abzulenken. Was würde sich im übrigen 

;U1 der Bewertung von Sch mius Verlulten 

indern, wenn er damals wirklich in Gefahr 

für Leib oder Leben war? Überträgr mln die 

Bemerkung des wohl ungeniertesten Schmitt· 

Apologeten, GÜnter Maschke. mit der er 

Schmiru Unterstützung der Röhm-Morde 

rechtfertigte, auf den Fall Schmiu selbst, so 

ware die physische Ausschaltung seines Men­

tors durch die SS nicht weiter zu beanscanden 

gewesen: .Im übrigen wird der Kampf zwi­

schen siegreichen revolurionaren Fraktionen 

ausgetragen. indem Blut vergossen, nicht in­

dem Rosenwasser versprüht wird.«" Man 

sollte sich diese zynische Sichtweise nicht 

zu eigen machen. Gleichwohl gibt es keinen 

Grund, eine - sehr hypothetische - Gefab· 

rensituation nach seinem Srurz SchmiCt in 

irgendeiner Weise zugme zu halten. 

Nach seiner EnrmJ.chtung befa.nd sich 

Schmin, wie Koenen sein letztes Kapirel 

nennt, ~(aluf verlorenem Posten«. Auf die 

Forschungstäligkeit reduziert, konzentrierte 

sich der .kaltgestellte. Preußische Staatsrat 

auf die Konkretisierung des neuen Systems 

überstaatlicher Ordnung. Der Autor sieht 

Schmiru Veröffentlichungen in dieser Zeit, 
allen voran .Völkerrechtliche Großraumord­

nung«'? aus dem Jahre (939, durchaus in Wei­

[erverfolgung ~ei/l(.>r reichstheologischen Vor­

stellungen. Allerdings wurde Schmitts emeu-

17 Immrr no~" lesen$W~rl übrr ditst"J'l H;tnl Wrobt-l. Ouo 
Pal."d, 'um Gcdä,h,rus. 1.1.,87]-J- 11. '~j!. KJ '98,. 
S ,11. 

,8 Girn'er Muchke. [)cr Tod des e.,1 Stornit" Apologie 
und Polemik, Wien '987. S.7" l' Völkerrechtliche' Großnurnofdnung mit lnICr\lcnuoTl$:­

\Iubot lür ~uInJrt'mde M.icnlt. Ein ße.tr:ag ~um Reichs" 
begriff im VölkerT<ch~ BcrlinlWicn/Leip.ig '9J9 
(N.clrd""k der •. , "oyol,nde"en AuO.gc 19~" Oedin 

'99')' 

ter VorStoß in den po~tischen Bereich so­

gleich vOn seinen Gegnern abgeblockt. 

Höhn etwa wertete den in dieser Schrift ~n· 

klingenden Vergleich mit der amerikanischen 

Monroe-Doktrin als Anwendung eines ver· 

fehlten individualistischen Strukturprill2ips 

(S. 804)' Koenen bemerkt, daß Schmitrs Geg­

ner die "anti~merikanische Stoßrichtung« 

und .dessen argumentativen Schachzug, mit 

dem die USA mit ihrer eigenen Doktrin ... 

aus dem europäischen Machtraum des .Drit­

ten Reiches< {erngeh~lten werden sollte[nl ". 

als neuerlichen Ausdruck Schmi rr'schen Eta­

[ismus abtaten (S. 804 f.). Mit seioer Bewer­

tung der Großrlumtheorie widerspricbt Koe­

ncn im Ergebnis aber denjenigen, die in 

Schmitts Aktivitäten nach seinem Pali keine 

Uneerstüt~ung des Regimes mehr zu erken­

nen vennögen. Auch in der leviathan­

Schrift" von r938 sieht der Autor eine Fort­

führu ng von Schmitcs christlichen Reichsvor­

stellungen (S. 8 r '1.), Schmiru erneutem politi­

schen Aufstieg. der mit der Schöpfung der 

Großraumtheorie häue verbunden sein kön­

nen, trat aber nunmehr das Amt Rosenberg 
entgegen (S. 818). so d:ill Schmilt angesichts 

-seiner völlig isolierten pos;(;on resigniene« 

(S, 819). Schmitt war mit seiner Hoffnung auf 

das christliche. Dritte Reich« zur ReLCung des 

.im Untergang befindlichen ·Abendlandes'« 

endgiiltig gescheirert (S. 827). 

Aufk/;irung und Verdtmkeltmg 

In seinem - gemessen ~n den sonstigen Kapi· 

teln äußerst knappen - Nachwort (9 Seiten) 

zieht Koencn das Resümee folgendermaßen: 

.Im vollen Bewußtsein der Unberechenbar­

keit des Erfolges harte Schmiu .. . seine poli­

tische Entscheidung getroffen. Er halle sein 

Denken und Handeln in die .Waagschale der 

Zeit. geworfen. sich hinter die nationalsozia­

listischen Machthaber gestellt und den sich 

eröffnenden Gesultungsspielraum genutzt. 

Daß ihm sein Auhtieg zum • Kronjuristen 

des Drillen Reiches< ... hatte gelingen kön­

nen, war Folge der Tacsache, daß führende 

Nationalsozialisten zunächst die ,Schnitt­

menge< zwischen konservativ-revolutionärer 

und nationalsozialistischer Ideologie in den 
Vordergrund gestellt und deutliche Anzei­

chen zur Bereitsch:ut gezeigt hatten, sowohl 

10 url S<:hmin. [)cr levi.l.h.o in d<r S ... "lehrc da Tho· 
m.u; Hobbc,. Si"" und F.hlsd,laß ein, .. poli';l(h<n Sym· 
bols. HunbuTt 19J8 (N.chdruek, h"g. "on Gu",,, 
M""hke, Köln-löV<nioh '9&» ' 
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verbal als auch konzeptionell die Tr~ditio" 
der Konservativen Rcvolurion fortzuführen." 
(S. 829 f.). Damit ist Koenens zentrale These 
die, daß Schmllts Engagement für die Natio­
nalsozialisten bewußt war und keinen Bruch 
mit seinem Denken darstellte, sondern den 
Versuch, seine konservativ-revolunonären 
Vontellungen vom Reich zu realisieren: 
»Man wollte den bereits prognosuzierten 
Unrergang des Abendlandes aufhalten, die 

Gegenrevolution gegen > '789< vollenden 
und ~u( europäischem Boden ein christliches 
,Reich< emchten.- (S. 8)2). 
Indem Koenen Schroins »Vefstrickung~ in 
den NHionalsozialismus als .,Ariadnefaden< 
lür das Labyrinrh seines Denkens und Han­

delns sowohl vor als auch nach 194 s' ansieht, 
glaubt er Schroit! auch vom Odium des 
»lurchtbaren Juristen« befreien 7.U können, 
denn »sein .Fall< (sei] vor allenl der Fall des 
konservativen Revolutionärs, Sft;n Schicksal 
unaunosbar mit dem Scheitern der Konserva­
tiven Revolution ' .. insgesamt verknüpft.. 
(S. 8 p, Hervorhebung im Original). Selbst 
wenn man monokausalen Erklärungsversu­
chen für Schmilts Verhalten skeptisch gegen­
übe~teht, hat Koenen sicherlich ein wesent­
liches Leitmotiv für Schmiu durch akribi­

sches Quellenstudium oHenge1egt. Darin 
liegt der besondere Wert der Arbeir. Dieser 
akribischen, teilweise pedantischen Detailar­
be.it steht ~ul der anderen Seite eine bedenk­
liche Scheu vor eigenen Bewertungen gegen­
über. Solhe man nicht aber von demjenigen, 
der seine Malene quellenmäßig so durch­
drungen hat wie der Autor, auch erwarten, 
daß er seine Forschungset%ebnisse bewertet 
und sie in einen größeren Zusammenhang 
stellt? Während Koenen auf der einen Seite 
Licht ins Dunkel gebracht hat. hat er das, was 
die Ziele der Konservativen Revolution wa­
ren, weiler im Verborgenen gelassen und uns 
eine Bewerrung des Schmit['schen Verhaltens 
damit nicht erleichtert. Die mystische Aura 
Carl Schmitts wird gewahrt., wobei man Koe­
nen anmerkt, daß er sich zu den Glücklichen 
schälzt, die sich lls Teilhaber am Schmiu'­
sehen Arkanum empfinden können." So ist 
denn sein so umfangreiche.s Buch nicht nur 
Aufklärung, sondern gleidueieig - vielleicht 
ungewollte- Vernebelung. Wenn nicht eirunal 

11 Durc.hsehtnd in KQC'nC'nJ Buch l$l auch c:lc:ssen FJSY. lnol ­
Lion (Ur d.as ElitifC. womit der M ythOl Schmitts ebenh lb 
pCl'pclUicn ..... ird. Kocncn rechnc:t sich ganz o/((:nsichtli,h 
).u der E'ttC' der xhm.ttt.ForSchcr. die wlndiC'h ctwu 
wu",cn. die aber - wie Schmiu sdbst - d..s Geheimru, 
nicht prci~gcbcll, wndcm bcwduen wol1(1\ . 

kbr wird", was Schmitt (als katholisch-kon­
servativer Revoluuoniir) wirklich anstrebte, 
man also nicht einmal richtig weiß, für was 
er sich kompromittierte, wie kann es dann 
gerechtfertigt sein, ihn von dem, was er tat­
sächlich cat, loswlösen? Nicht nur die natio­
nalso:Lialistiseh moti vierten U nterSl(jt~er des 
Regimes, sondern auch diejenigen, die bei 
dieser Hilfe anderweilige. eigene Intentionen 
verfolgten, können sich das Attribut »furcht­
bar« verdient haben. In strafrechtlicher Ter­
minologie gesprochen: Dolus direcrus 1. Gra­
des beseitigt den Vorsalz nicht., sondero ist 
eine Art des Vorsat~es. 

Man/red H. \'CIiegandt 

Scot! Douglas Gerber, Fir5t Principles. The 
jUrlspmdenct 0/ CLzrt?nCe Thomas, New 
YtYrklLondon (New YtYrk University Press) 
1999. z80 S., $ 34,-· 

Clarencc Thomls ist n2ch Thurgood M.1rshall 

erSt der zweite Alro-Amerikaner überhaupt, 
der das Amt ei nes Richters am U niced States 
5upreme COUrt bekleidet. Mit einem Alter 
von nunmc.hr p. Jahren ist er im Vergleich 
tu seinen RichterkoHegen relativ jung und 
will, eigenen Angaben zufolgc, auch die näch­

Sten J3hrzehnce dieses Amt ausfüllen. Cla­
renee Thomas wird also noch hnge eine be­
deutende Rolle innerhalb der amerikanischen 
Rechtsprechung spielen. Die Zukunft wird 
zeigen, ob der Oberste Gerichtshof der USA 
in seiner Rechtsprechung noch weiter nach 

rechts driftet., als er die! in den letzten drei 
Jahrzehnten ohnehin schon getan hat. Eine 
SchlüsselrolJe könnte hierbei Thomas zu bl­
len: In vielen Fällen findet er zwar momentan 
noch keine Mehrheit unter seinen Richterkol­

legen, aber er könnte diese über die Jahre ge­
winn<"n, je mehr er in die Rolle eines etablier­
ten und trOIZ seiner hochgradig konservativen 
Ansichten weicgehend respehierren Richters 
hineinwächst.' Aogesichts eines republikani­
schen Präsidenten George W. ßush, der das 
Vorschlagsrecht für neu LU ernennende Bun-

2.1 E.rw~ mysteriös. (;ist schn;irt.mäßig. ist deT" Hi"wcis dc_s 
Autors :;tut das • wtcdcTluflcbcn des 'Rci"h.s~ Als L~g,j ci­
m:.uiOllsgl'undu&c o! (in Europ.l). d~$ nicht crwolntn I~.sc. 
cb.ß der-Fall Schm'tt- nun cndgültiS zu dcn Akten g<.ltgr 
wüNl. (s. S }g). 

1 Auch Willi.lffi H. RehnqulH Vlt seit sC'lncr Berufung z.wn 
R.iduf!r 1971 ul".ge litt ;J,I~ rt("htcr Außt nuitcl'", der mit 
se inen konserv.uiven Aruichte.n innerh,ub deJ, Suprttn~ 
COUrt ziemlich <JJlcln d..utOlr'ld. Hc,utc ist er de-r VOTJitz.cnde 
Richter des Geneha, und uine Pos;uonen sind hliufig 
rnth I'"hci ts.(ih; g. 
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des richter besitzt, erscheint diese Möglichkeit 
nicht allzu abwegig zu sein.' 
Die öffentliche Wahrnehmung des Ricbters 
Thomas ist bis heute wesentlich von den Auf­
tritten des damaligen Amlsanw ärters Thomas 
vor dem Justizausschuß des An1erikanischen 
Senats geprägt, die von Vorwürfen der seXU­

ellen Belästigung gegen den Kandidaten über­
schaltet wurden. Diese Anschu ldigungen tru­
gen zu ei nem erheblichen Anteil dazu bei, daß 
der von George Bush für das Amt Nominien:e 
mit der hauchdünnen Mehrheit von 52 zu 48 
Summen im Oktober t99t zum Richter Olm 
Obersten Gerichtshof berufen wurde. Eine so 
kleine Marge zwischen Zustimmung und Ab­
lehnung hatte es in der amerik:..nischen Ge­
schichte bei einem Verfassungs richter - des­
sen Nominierung vom Senat bestätigt wurde 
- noch nie zuvor gegeben. 
Die meisten Publikationen, die nach 1991 
über Thomas erschienen, behandeln zentral 
die Vorwürfe, er habe Anica Hill sexuell be­
lästigt, und die Wirkung, die sein Au{treIen 

im Senatsausscbuß hinterließ; seine Tätigkeit 
als Richter spielt demgegenüber eine eher u n­

tergeordnele Rolle. SeOH Gerber versucht 
nun in First Pril1ciples. diesem Trend entge­
genzuwirken. Er hält es für unabdingbar, sich 
... on erstarrten Vorstellungen zu lösen und 
sich der aktuellen Tätigkeit Thomas' vorur­
teilsfrei zu nähern. 
Er untersucht die ersten fünf J l.hre von ThO­

mas am Supreme Court (1991-95) und be­
schränkt sich überwiegend darauf, dessen po­

lilische und juristische Außerungen "u unter­
suchen und krilisch zu würdigen. Das Buch 
ist folglich keine Biographie im eigendicheu 
Sinne. Gerber verzichtet größtenteils auf die 
D:l.rstellung des persönlichen und politischen 
Werdeganges und damit auch auf die Befra­
gung von Zeitzeugen oder auf Gespräche mit 
Thomas selbst. Er konzentriert sich auf die 

detailliene Exegese zahlreicher A rtikeJ und 
Reden. vor allem aber auf die von Thomas 
verf~ten Opinions in seiner Zeit als Rich­
ter. 
Dll Buch gliedert sich in zwei große Ab­
schnitte. J m Mittelpunkt des ersten stehen 
politische Positionen, die Thomas während 
seiner langjährigen Tätigkeit in den Reagan-

.J D.~ T~u:J6':h.(!o" d.1l1 dc-r u. s. SUoprQm~ Coun ~JI1 ll_ D.c~m­

ber t~O .oU( mit dt-nkbu kn:lpp<-r Mehrheit die N:lchUh· 
1u.ng von Wilb,L:ummc!"l per Hand untcr.s:'g11C. uf"Id da.durch 
den ].nge Rech ... "e;' um die P,-,s;derruduit :z:u~unn,"" 
BUjh, beend~te.. dfintcdcn neucn Priisidcnu:n ic der Übc:r­
zcugunß bc::natkl h,bcß 1 lU$gespl"och~n koru.t'JV:lUvc) 
'prioh: v~rl&illicho P.n",~:'ng" für ""kante Posten m 
nomLruc~. 

und Bush-Adminislra[ionen vor selOem 

Amtsanlritt /991 formulierte. Derzweite Ab­
schniCl, mit dem sich diese Rezension im we­
sentlichen befaßt, untersucht systematisch 
Thomas' juristische Positionen zu zentralen 
Bereichen der obersten amerikanischen 
Rechtsprechu ng - cwil righ/l, dvil li.benie, 
und Föderalismus. Ein abschließender Ab­
schnilt wiederholt diese beiden Positionen, 
fügt sie zusammen und zieht ein kurzes Fa­
Zll. 

Umer civil Yighrs versteht man grundsäc-dich 
die GleichbehandlUIlg aller Amerikaner un­
abhängig unter anderem von R.1sse, Ge­
schlecht oder nationaler Zugebörigkeil, die 
durch die kurz nach Ende des Amerikani­
schen Bürgerkrieges verabschiedeten. Zusatz­
artikeln zur amerikanischen Verfassung 
(Tbi rteemh, Fourreenth und Fifteemh 

Amendment) garantiert wird. Der Supreme 
COUr! hat, speziell umer dem Vorsitz von Earl 
Warren (1913--69), eine führende Rolle dabei 
gespielt, diese durch die Verfassung guan­
tiert~ Gleichheit zu definieren (S.70). Seine 
bahnbrechende Entscheidung in ßYOWI1 v. 

BDard of Edllcalion 01 Toptkd (1954) entzog 
der bis dahin praktizierten Rassentrennung 
die nur scheinbare ... erfassungsrechdiche Le­
gitimation. Als erster Supreme-Court-Rich­

ter überhaupl kricisien:e Thomas offen diesen 
allgemein anerkannten Meilenstein der ame­
rikanischen RechtsprechUIlg. Er beklagt vor 
allem, daß das - inhaltlich korrekte - Urteil 
die AuJhebung der Rassentrennung nicht ju­
ristisch begründele. sondern vor allem auf 
soziologische Materialien zurückgriff, die 
die Auswirkungen der Segregation auf 

Afro-Amerikaner dokumentierten (S.79)') 
Seine ReciltSprechung in drei wichtigen Be­
reichen der civii n·ghts - neben der Rassen­
trennung sind dies das Wahlrecht und die 
staat! iche Förderung vOn Minderheiten (affi.,.. 
mali-ve dCliotl) - spiegeln deutlich die Auf­
fassung wider, daß der Supreme Court in vie· 
len Fällen seine Kompetenzen schlichtweg 
überschritten habe, und beruht auf der 
Grundüberzeugung, d~ Individuen als Indi­
viduen und nicht als Angehörige einer be­
stimmten Gruppe betrachlet werden sollen 

(5. 109). 
Auch seine Interpretation der civilliberrie, -

l Es WOIr M .. rlh.3.11 - also dc~cnigc RichtC'f, dem Tno.rru..:s am 

Supranr COl.ln unmLnclb~ n~hIot8!C' -, der ili jL.lrLHL­
Ic.ht'r Benter dC'1 NAACP und Vertreter der Scgrcgatioru­
gcgo.C'r yOr Gtncht gegen jUl"i.st.is.::he E.inwindt' <lu( d.~r 

Verwendung die ... M>lonwcn ba.anden hme (Juan \1',\:1-
liaro.h Thu~d Mus.n.l..lt Amcrci,m Rcvolutionary, New 
York 1998', S. I5I7-J.Ol und S. HO.) 
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der in der Bill of Rights ver3nk.enen bürger­

lichen F reiheüsrechte - folgt meistens be­
wähn:en konservativen Mustern. Wecn es 
um die Rechte von Gefangenen geht, wender 
sich Thomas entschieden gegen die liberale 

Rechtsprechung vor allem des Burger Court 
(1969-86), der in seinen Entscheidungen Ge­

fangenen nach und nach immer weitergehen­

den Rechtsschutz zubilligte. In keinem Be­
reich {ordere Thomas so nachdrücklich eine 
Abkehr von der bisherigen Rechtsprechung 
und ~in Verwerfen dcr wegweisenden Praze­
denzlälle (S . 126). Seine Kritik an der exten­

siven Auslegung der Verfassung setzt sich 

fon., wenn er anmahnt, daß sich Berufungs­

gerichte bei ihren Urteilen wieder auf die 
Beweisfi ndung unterer Instanzen verlassen 
sollen statt aberm~ls in die Beweisaufnahme 

einzusteigen (S. 131). Er unterstützt die par­

tielle Aufhebung der strikten Trennung zwi­

schen Su,at und Kirche (S. 143) und stellt die 

exponiene Stellung in Frage, die politische 

Meinungsiußerungen seit Jahrzehnten in 
der amerikanischen Gesellschaft und in der 

Rechtsprechung des Supreme COUrt einneh­
men. Thomas weiSt darauf hin, daß die 

Grüodcrväter der politischen Rede keines­

wegs eine Priorität gegenüber anderen For­
mm, eTWa der Werbesprache, einrlumten. Tm 

Gegenteil spiegle sich die !r.arke Bedeutung 
des Eigentums auch in anderen Artikeln der 
Bill of Rights wider. Thomas reklamiert daher 

einen forcienen SchulZ für die kommerzielle 
Rede und spricht im Umkehrschluß der poli­

tischen Rede ihren besonderen Charakter ab 
(S. 158). Lediglich im Hinblick auf die Presse­

freiheit vooen Thomas eher mir den liberalen 
und moderaten Kräften innerhalb des Ge­
richts und grenz! sich gegen die konservativen 

Positionen von Rehnqu ist und Antonin Scatia 
ab. Der St~[ besitze vcrfassungsrechtlich nur 

einen äußerst geringeo Spielraum, die essen­

tielle Grundfreiheit der Presse zu reglemen­
tieren oder zu besehneidcn (S. ! 51 f.). In Fra­

ge.n des Föderalismus schließlich vertritt 11'0-
mas ~klassisch .. konservative Positionen. Er 

plädiert für starke, in ihren Entscheidungen 
weitgehend freie Einzelsraaten, deren Kom­
peten1.en zugunsren des Bundessuates nichl, 

oder nur geringfügig beschnitten werde dürf­

ten (S. 169)'-

-4 E1 ist aufgrufld: secincr H11tuog zum W.1Ihlrecht und Lum 
Födcn.l ismui wenig Ü~rt11c},cnd, d1ß ThomJ..S nicht nUf 

die Mchrhcitsmeinung in 814JI, v. Gorl;' mittrug. sondem 
'slch gcmcins.1n\ 'Oll' Scali.l du lhw~idl.cndcn Meinung von 
~hnqui$l .. n"hloß. di. ,,,,fübtli," 1ul die Bcdcub.lng do. 
f öde"li.mU> einging. (Vgl. I) I U.S, ?j9 (1000), Reho­
quilL, C .].. (:oncumng, S.l-S.) 

Zusammengefaßt heißt da~, daß Thomas l.wi­

sehen 199 I und 1995 in zcncralen Bereichen 
der lmerikanischen Rechl$prechung extrem 
konservativ geurteilt hat. Er h;a sich mit sei­

ner Jurisdiktion sofon am äußersren rechlen 
Rand des Supreme COUrt positionien und 
wird lediglich in einem von füof' Bereichen 

in sei nen konservativen Ansichten du rch ei­
nen anderen Konservativen, Scalia, noch 
uberbotcn (S. ln), 
Gerbers Untersuchung har einige Längen. 
Ausführlich und immer wiederkehrend ana­
lysiert er Reaktionen ~uf die von ThOrtlas 
geprägte Rechtsprechung. Diese U mersu­

chung ist schnell ennüdend und in diesem 

Umfang lel7.t1ich überflüssig, da sie ohnehin 
nichts Neues 'Zutage förden: Von Liberalen 
wird Thomas voreingenommen und ableh­

nend, von Konservativen nahezu ausschließ­

lich positiv bewertet (S. 7, S. '5, S. '7, S. 8 I ff, 
eec.). W~ Gerber in First Pn'ncipJes dagegen 

hervomIgend gelingt, iSI das Spannungsver­

hältms zwischen zwei grundsäLZlic.hen 
Rechtsauffassungen aufzuzeigen: Auf der ei­

nen Seile steht die überwiegend von liberalen 

Juristen vertretene Vorstellung einer lebendi­
gen, das heißt sich fortentwickelnden und für 
gesellschaftliche Veränderungen offenen Ver­

fassung . Ihr gegenüber stehen die Verfechter 

des original inUnt, deren Verfassungsimer­
pretaLion darauf fußt, wa~ die Grüoderv~ter 
der Nation mit dem Text der Verfassung ur­

sprünglich meinten bzw. gemeint haben 

könnten. Thomas ist einer der extremsten 
A pologetc.n dieser 'Zweiten Lesart. Gerbers 
Verdienst isr es in diesem Zusammenhang, 

Thomas' manipulative Fähigkeieen deutlich 
herauszusteUen, Thomas ist ein Meister darin. 
historische Vorgil'nge und Positioneo sowie 

die Grundsanentscheidungen des eigenen 

Gerichcs in der Vergangenheil immer so zu 
interpretieren, dotll sie sich mil seiner eigenen 
polirischen Wertewel! in Einklang befinden. 

Von die5er Tatsache ist der erkläne Liberale 
Gerber (S. 3) leider dermaßen überrascht und 
fasziniert zugleich, daß ihm die KritikJähig­
keit gegenüber Thomas und seiner Ric.hteru­

tigkeit weitgehend verlorengeht: Es i~l bei­
spielsweise äußerst bedenklich, daß Gerber 

das Auftrelen TI,lomas' vor dem Senatsaus­
schuß - das einige nicht ganz zu unrecht als 
das ei nes Lügners und Heuchlers bezeichnen 
(S. 34) - damit zu rechtfertigen versucht, daß 

d .... Wahlproc.edere im Senat antiquief{ sei 

und daß Thomas angesichts einer Verrohung 
der politischen Sinen gar keine andere Wahl 
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gehabt habe, um in d:lS Amt zu gelangen 

(S. 64 f.).' 
N.ach der Leklüre ist man geneigt, die immer 

noch weit verbreitete Vorstellung über Bord 

zu werfen, Thomas sei bloß ein Epigone der 
beiden profilierten Rechtsaußen Rehnquist 
und Su-Jia ohne eine eigene Pragewirkung 

für die RechtSprechung. Neben dieser, von 

Gerber zweifelsfrei intcndienen Wirkung 
(vgl. s. 3). liegen die Stärke und der bleibende 
Wert seines Buches darin, daß er eindrucks­

voll darlegt. d~ß es so etwas wie ei ne urlVor-

Huben Roltleuthner (Hrsg.) 

eingenommene, nur von Text und Geist der 
Geselze oder der Verfassung getragene Recht­

sprechung nicht geben kann. In ihre Ausle­

gung fließen - von einigen wenigen Ausnah­

men abgesehen - immer auch eigene Erfah­
rungen und polilische Überzeugungen mir 
ein - ob nUn bei konservativen oder liberalen 

Richtern. Den vehementen Vorwurf der poli­

tisch motivierten RcchtsiDCerpretation, den 

Clarence Thomas seinen liberalen Kollegen 
und Amtsvorgängem macht, kann man so 

postwendend an ihn zurückgeben. 
Ingo Kitul 

Das Havemann-Verfahren 
Das Urteil des Landgerichts Frankfurt (Oder) und die 
Gutachten der Sachverständigen Prof. H. Roggemann und 
Prof. H. Rottleuthner 

Die strafrechtliche Aufarbeitung des SED-Unrechts stellt die bundesdeul­
sehe Justiz vor gravierende Probleme. So sprach das Landgericht Frank­
furt (Oder) im September 1997 sieben Angeklagte, die als Richter oder 
Staatsanwälte an der Strafverfolgung und Verurteilung von Roben Have­
mann in den lahren 1976177 und 1979 beteiligt waren, vom Vorwurf der 
Rechtsbeugung frei. Auch wenn die damaligen Verfahren gegen Havc­
mann vom Ministerium für Staatssicherheit in Zusammenarbeit mit der 
Generalstaatsanwaltschaft und dem Obersten Gericht der DDR detailliert I 
vorbereilct und abgestimmt wurden - zum Teil unter Einschaltung von 
Mielke und Honeeker persönlich -, so war es für das Frankfurter Land­
gericht nicht nachweisbar, welche der Planungen nach unten »durchge­
stellt« wurden. Der BGH hob dic Freisprüche im Dezember 1998 auf und 
ordnete ein neues Verfahren an. 
Der Band enthält neben dem Urteil des Landgerichts zwei vom Gericht in 
Auftrag gegebene Gutachten, die umfassend die Fragen der Unabhängigkeit 
der Justiz in der DDR und ihre Steuerung behandeln und damit ft.i( jede Be­
schäftigung mit der DDR-Justiz von grundsätzlicher Bedeutung sind. 
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J rn dIesem ZU5Jmmmha.nji; w~r~ es rccht spumend., etwaS 
uber Gerben Einieh;jlzung da Amt5('nthroungs'oIer!:1h­
rens geg.t'n CllnlOn zu lc:s.t'n; bt:dal\~rhd\cn.'t'i5.e btg.1D!'l 
der Impcachmcntpronß .aber ent nach der DruckJt'gunS 
dtJ Bu(h('.1.. 
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